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Bürgerantrag 
 
Betrifft: Nicht vorhandener Fuß- und Radweg „Am Steending“ in Lüssum-Bockhorn von der    

„Ringofenstraße“ bis zur Auebrücke (Landesgrenze zu Niedersachsen) 
 
 
Sehr geehrter Herr Ortsamtsleiter, liebe Mitglieder des Beirates Blumenthal, 
 
nachdem die Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch Immobilien Bremen, das Enteignungsverfah-
ren für einen bis zu 12,5 m breiten Grundstücksstreifen auf der nordöstlichen Seite entlang des 
„Steendings“ gegen zwei betroffene Landwirte zurückgezogen hat, wünsche ich vom Ortsamts-
leiter bzw. Beirat, dass sie das ASV auffordern zügig einen Ausbauplan für den 2. Ausbau-
abschnitt des „Steendings“ auszuarbeiten und der Öffentlichkeit vorlegen. Der hier gültige 
Bbpl.1251 ist kein Ausbauplan, die dargestellte Wegeführung war eine Wunschvorstellung des ehe-
maligen Bauamtsleiters Steuer, der das Enteignungsverfahren für die Verwirklichung seiner 
Träume angeschoben hat. 
 
Begründung: 
 
Im Verlauf des Enteignungsverfahrens ist die Behörde wahrscheinlich zu der Erkenntnis gelangt, 
dass keine rechtlichen Grundlagen eine Enteignung rechtfertigen würden, denn Fakt ist eine vor-
handene und der Stadtgemeinde gehörende Fläche für den Straßenausbau von 11,7 m in der 
Breite. Benötigt werden aber lediglich 10,0 m für den üblichen stadtstraßenmäßigen Ausbau, denn 
der „Steending“ ist schon seit langem aus dem LKW-Führungsnetz gestrichen worden, der einen 
besonderen Ausbau rechtfertigen würde. Ab Auebrücke auf niedersächsischer Seite ist die an-
schließende „Bahnhofstraße“ eine Kreisstraße. Der Ausbaustandard ist wesentlich geringer wie bei 
städtischen Wohnstraßen. Ich vermisse hier die Forderungen der Beckedorfer Bürger an ihre Ver-
waltung bzw. gewählten Volksvertreter brauchbare Rad- und Fußwegeverbindungen zeitnah zu re-
alisieren und sich an den Kosten zu beteiligen, so wie es die Bremer Bürger laut Gesetz tun müs-
sen.   
Der Ausbau des „Steendings“ sollte wie im 1.Bauabschnitt auf Vorschlag von Dr.Ahrens von der 
Straßenbaubehörde erfolgen, obwohl der Beirat wegen der Anlage der Radfahrstreifen auf der 
Fahrbahn skeptisch war. Diese Bauform scheint sich aber bewährt zu haben. Ein Fußweg ist nur 
auf der südwestlichen Seite von der „Ringofenstraße“ bis zum „Bockhorner Weg“ bzw. Auebrücke   
notwendig. Auch diese Anlieger haben einen Anspruch auf eine fußläufige Erreichbarkeit ihrer An-
wesen, obwohl es hier keinen gültigen Bebauungsplan gibt. In diesem Zusammenhang sollte dem 
Beirat auch das Konzept der Entwässerung der Straße (wir befinden uns im Wasserschutzgebiet 
des Wasserwerkes) vorgestellt werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alex Schupp 
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